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Gutachterliche Stellungnahme 
 

Nr. 07-TAAP-2889/TÖP       
 
 
 
 
 
1. Allgemeine Angaben 
 
 
1.1 Art der Umrüstung : Unterfahrschutz 
 
 Typ : MSD.FO90.06.01UFS/V 
 
 
1.2 Antragsteller : Firma 
   MS DESIGN Auto Tuning GmbH 
 
   MS-Design-Strasse 1 
   A-6426 Roppen 
 
 

 
Prüfstelle, 
Überwachungsstelle, 
Technischer Dienst (KBA) 
 
Geschäftsführung: 
Dipl.-Ing. Walter BUSSEK 
Mag. Christoph 
WENNINGER 
 
Sitz: 
Krugerstraße 16 
1015 Wien/Österreich 
 
weitere Geschäftsstellen: 
Bludenz, Engerwitzdorf, 
Lauterach, Marz und 
Filderstadt (D) 
 
Firmenbuchgericht/  
-nummer: 
Wien / FN 288473 a 
 
Bankverbindungen: 
BA CA 52949001084 
IBAN 
AT121200052949001084 
BIC BKAUATWW 
RBI 001-04.093.266 
IBAN 
AT593100000104093266 
BIC RZBAATWW 
 
UID ATU 63237036 
DVR 3002479 

 
 
Mit der Beigabe dieser Gutachterlichen Stellungnahme zu dem vorgenannten Prüf-
gegenstand bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und 
Handelsware. 
 
 
 
 
2. Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt durch den Umbau nicht, da eine Gefährdung 
von Verkehrsteilnehmern im Sinne von §19(2) StVZO nicht zu erwarten ist. 
 
Eine Prüfung des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer 
einer Technischen Prüfstelle oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Über-
wachungsorganisation ist deshalb nicht erforderlich. 
 
2.1  Mitführen von Dokumenten 
 
Diese Gutachterliche Stellungnahme ist mit dem Fahrzeug mitzuführen und zuständigen 
Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen.
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2.2  Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) ist nicht erforderlich. 
 
2.3 Einhaltung von Auflagen und Hinweisen 
 
Die unter Punkt 5. und 6. angeführten Auflagen und Hinweise sind zu beachten. 
 
 
3. Verwendungsbereich 
 
 Fahrzeughersteller  : FORD 

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-Nr. / EG-BE-Nr. Ausführungen 
PH2 e1*2001/116*0206*.. 
PJ2 e1*2001/116*0207*.. TRANSIT CONNECT 
PT2 L071 

alle 

 
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: 
• Die Verwendung des Unterfahrschutzes bei leistungsgesteigerten Versionen von Fahrzeugen des 

vorstehend angeführten Typs ist bis zu einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h 
technisch unbedenklich. 

 
 
4. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges 
 
4.1 Unterfahrschutz vorne 
 
Typ : MSD.FO90.06.01UFS/V 
Ausführungen : eine Ausführung 
Kennzeichnung : MSD.FO90.06.01UFS/V 
Art der Kennzeichnung : Typschild (Positivabdruck) bzw. Klebeschild  
Ort der Kennzeichnung : an der Unterseite rechts 
 
 Technische Daten 
 
Hauptabmessungen [mm] : siehe Anlage 2     
Werkstoff : ABS 
Befestigung : geklebt und geschraubt 
Masse [kg] : ca. 1,5  
Montage : siehe beiliegende Montageanleitung  
 
 
5.  Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 
 
 Keine. 
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6. Auflagen und Hinweise 
 
6.1 Auflagen für den Hersteller 
 
• Diese Gutachterliche Stellungnahme ist mit dem Teil mitzuliefern. Bei Verkleinerung der Gutachter-

lichen Stellungnahme muss die Lesbarkeit gewährleistet sein. 
 
• Die Montageanleitung ist mit dem Teil mitzuliefern. 
 
6.2 Auflagen und Hinweise zum Anbau 
 
• Die Angaben in der Montageanleitung sind genau zu beachten. 
 
• Eine Lackierung des Teiles ist zulässig. 
 
6.3 Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
• Die Montage sollte in einer Fachwerkstätte erfolgen. 
 
 
7. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 
 
• Die Vorschriften der §§ 30 und 30c StVZO sowie die Richtlinie über die Beschaffenheit und 

Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt. 
 
• Die Forderungen der Richtlinie 74/483/EWG in der Fassung 87/354/EWG (Vorstehende Außen-

kanten bei Kraftfahrzeugen) werden eingehalten. 
 
• Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau in ihrer Wirkung 

nicht beeinträchtigt. 
 
• Das verwendete Material ist splittersicher. 
 
• Die Befestigung des Teiles lässt sich bei Einhaltung der Montageanleitung sicher und dauerhaft 

ausführen. 
 
• Die Gefahr und die Schwere von Verletzungen werden durch den Anbau nicht vergrößert. 
 
• Gegen die Verwendung des gegenständlichen Unterfahrschutzes bestehen unsererseits keine 

technischen Bedenken. 
 
 
8. Anlagen 
 
Anlage 1 : Fotoblatt (1 Seite) 
Anlage 2 : Zeichnung mit Abmessungen (1 Seite) 
Anlage 3 : Anbauanleitung (6 Seiten)  
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9. Schlussbescheinigung 
 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung, 
unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Auflagen und Hinweise, 
insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. 
 
Diese Gutachterliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit wenn: 
 
• sich an der Konstruktion der gegenständlichen Bauteile Änderungen bezüglich Maße, Werkstoff 

oder Fertigung ergeben; 
 
• sich Bau- und Betriebsvorschriften der kraftfahrrechtlichen Bestimmung bzw. sich hierzu ergangene 

Richtlinien und Anweisungen ändern; 
 
• ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau- oder fahrzeugfunktionsrelevante 

Daten ändern, die Begutachtungspunkte betreffen. 
 
Diese Gutachterliche Stellungnahme umfasst Seite 1 bis 4, sowie die unter Punkt 8. angeführten Anlagen 
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden 
 
Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf das gegenständliche Prüfobjekt. 
 
 

Wien, am 05.09.2007 
 

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 
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Der Prüfer 
 
 
 
 

Ing. TÖPFL 
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